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Vorwort

gen und -massnahmen aufgrund von Anzeigen und Hinweisen 
Dritter wurden umgehend an die Hand genommen. Gestützt 
auf solche Vorabklärungen hat die SKE erste Untersuchungsver-
fahren eingeleitet. Dabei konnte im schweizerisch integrierten 
Bahnsystem festgestellt werden, dass diese neuen Möglichkeiten 
der Wettbewerbsaufsicht im liberalisierten Güterverkehrsbereich 
aktiv genutzt worden sind. 

Zur Stärkung des Wettbewerbs auf dem Schienenverkehrsmarkt 
ist deshalb auch künftig im Hinblick auf die fortschreitende Libe-
ralisierung eine kohärente und wirkungsvolle Wettbewerbsauf-
sicht dringlich. 

Mein persönlicher Dank gilt all jenen – Kommissionsmitgliedern, 
Geschäftsstelle und Behörden – , die die SKE in diesen herausfor-
dernden Aufgaben tatkräftig unterstützt und in der Neuausrich-
tung bestätigt haben. 

 

Patrizia Danioth Halter 
Präsidentin

Die Schiedskommission im Eisenbahnverkehr (SKE) ist eine unab-
hängige und aktive Überwachungsbehörde im Schienenverkehr. 
Sie wacht seit dem Abschluss des Landverkehrsabkommens zwi-
schen der Schweiz und der Europäischen Union über den dis-
kriminierungsfreien Zugang zum Eisenbahnnetz. Damit kommt 
der Regulierungsstelle eine eigentliche Wettbewerbsfunktion zu: 
Alle Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) haben Anspruch, zu 
gleichwertigen technischen und wirtschaftlichen Bedingungen 
diskriminierungsfreien Zugang zum Bahnnetz und damit zum 
Schienenverkehrsmarkt zu erhalten. Die SKE entscheidet über 
Streitigkeiten beim Zugang zum Schienennetz. Seit Mitte 2013 
ist für eine Wettbewerbsaufsicht keine Klage mehr erforderlich. 
Die SKE kann aufgrund der Bahnreform 2.2 auf Verdacht hin das 
Verhalten der Infrastrukturbetreiber (ISB) und der Trassenverga-
bestelle gegenüber den EVU überprüfen. Die damit verbundene 
Marktüberwachung dient der Stärkung des Wettbewerbs auf 
dem Schienenverkehrsmarkt und soll Diskriminierungen frühzei-
tig erkennen und bekämpfen. Dadurch werden ein effizienter 
Einsatz der öffentlichen Mittel, optimierte Leistungen der EVU 
und ISB sowie kundenorientierte Angebote gefördert.

Der erstmals in dieser Form publizierte Bericht gewährt Ihnen, 
geschätzte Leserinnen und Leser, einen Einblick in die Arbeit die-
ser Behörde. Sie finden darin auch die Gründe dafür, warum sich 
die SKE im Hinblick auf die Umsetzung neuer Aufgaben und eine 
wirkungsvolle Wettbewerbsaufsicht neu ausrichten muss. Diese 
ersten Meilensteine wurden bereits gesetzt. Prioritär galt es die 
Bahnreform 2.2 umzusetzen, um ein aktives Handeln der Behör-
de bei Verdacht auf diskriminierendem Handeln von ISB oder 
Trassenvergabestelle zu gewährleisten. Der Aufbau eines eige-
nen Monitorings, welches sich auf spezifische relevante Diskrimi-
nierungspotenziale konzentriert, sowie Untersuchungshandlun-



3

Bahnreformen 1 und 2

Die erste Etappe der Bahnreform wurde in der Schweiz 1999 in 
Kraft gesetzt. Die drei wesentlichen Ziele waren, politische und 
unternehmerische Funktionen besser zu trennen, das Kosten-
Nutzen-Verhältnis zu steigern und Wettbewerbselemente ins 
Bahnsystem zu bringen. Dazu wurden folgende Massnahmen 
umgesetzt:

•	 Trennung von Infrastruktur und Verkehr

•	 Diskriminierungsfreier Zugang zum Schienennetz als Grundla-
ge für die Liberalisierung des Güterverkehrs

•	 Finanzierung des öffentlichen Verkehrs

•	 Entschuldung und Umwandlung der SBB in eine spezialge-
setzliche Aktiengesellschaft

Mit der Einführung des freien Netzzugangs wurde die Schieds-
kommission im Eisenbahnverkehr als Fachbehörde geschaffen. 
Sie überwacht den diskriminierungsfreien Zugang zum Schie-
nennetz.

Die Bahnreform 2 sollte eine Effizienzsteigerung im öffentlichen 
Verkehr bringen, ein leistungsfähiges Bahnsystem sicherstellen 
und den Einsatz von Sicherheitsdiensten im öffentlichen Verkehr 
regeln. Weitere Themen waren die Revision des Sicherheits-
dienstes, die Garantie des diskriminierungsfreien Netzzugangs, 
die Gleichstellung der Transportunternehmen und Anpassungen 
früherer Reformen. 2005 wurde die Bahnreform 2 vom Parla-
ment zurückgewiesen; es folgte der Auftrag, die Reform in Teil-
paketen erneut vorzulegen.

Erster Schritt: Bahnreform 2.1

2007 unterbreitete der Bundesrat dem Parlament das erste Pa-
ket mit den wenig bestrittenen Elementen der Bahnreform 2. 
Es beinhaltete die Revision der Sicherheitsdienste, die Gleichstel-
lung der Transportunternehmen und die Weiterentwicklung der 
früheren Reformen. Gleichzeitig wurden die Erlasse des öffent-
lichen Verkehrs in den Bereichen Infrastruktur, Gütertransport 
und Personenverkehr systematischer geordnet.

Das Bundesgesetz über die Sicherheitsorgane der Transportun-
ternehmen im öffentlichen Verkehr löste das Bahnpolizeigesetz 
von 1878 ab. Es gibt den Transportunternehmen zeitgemässe 
Instrumente an die Hand, um ihre sicherheitsrelevante Funktion 
zu erfüllen. Unter anderem ermöglicht es ihnen, die Transport-
polizei bei Bedarf mit Schusswaffen auszurüsten.

Freier Netzzugang erfordert Wettbewerbsaufsicht
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Zweiter Schritt: Bahnreform 2.2

Das zweite Teilpaket folgte 2009. Es verbesserte die Vorausset-
zungen für die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene 
und für einen leistungsfähigen Personenverkehr. Die Übernahme 
wichtiger Inhalte aus den europäischen Interoperabilitäts- und 
Sicherheitsrichtlinien soll einen international durchgängigen 
Schienengüterverkehr zwischen der Schweiz und den umlie-
genden Staaten erleichtern. Die Ausschreibungen im Busbereich 
sollen zu weiteren Effizienzsteigerungen im regionalen Perso-
nenverkehr führen. Grundsätzlich sind auch Ausschreibungen im 
Regionalverkehr auf der Schiene möglich.

Die vom Parlament zurückgewiesene Vorlage sah weiter vor, die 
Finanzierungsordnung zu vereinfachen. Die Aufteilung in ein 
durch den Bund finanziertes Grundnetz und ein durch die Kan-
tone finanziertes Ergänzungsnetz wurde jedoch fallengelassen. 
Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur werden nun mit 
der 2014 vom Schweizer Stimmvolk angenommenen Vorlage 
über Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI) neu 
geregelt. 

Mit der Bahnreform 2.2 wurden der SKE mehr Kompetenzen 
eingeräumt, damit sie den Wettbewerb aktiv überwachen und 
diskriminierendes Handeln frühzeitig erkennen und allenfalls ver-
hindern kann.

Ausblick

Auch mit Abschluss der Bahnreform 2.2 bleibt die Bahnland-
schaft in Bewegung. Gleichzeitig treibt die EU weitere Reformen 
voran. Themen für weitere Reformen sind etwa die Frage, wie 
die Bahninfrastruktur künftig organisiert werden soll, oder ob 
auch eine Liberalisierung des Personenverkehrs angestrebt wer-
den soll.
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Mit einer Netzlänge von insgesamt 5‘251 Kilometern (Stand 
2010, Quelle BfS) bei einer Fläche von 41‘285 km2 verfügt die 
Schweiz über eines der dichtesten Eisenbahnnetze der Welt. Der 
Schienenverkehr bildet das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs 
und ist von Bedeutung für den nationalen und internationalen 
Güterverkehr.

Das Schweizer Bahnnetz

Von der SKE überwachtes Eisenbahnnetz

(Quelle: Trasse Schweiz AG; ©SBB Relief: 
©DHM25/SRTM-DTED® swisstopo/NASA, 
NGA (JA062250))

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick:

Personenkilometer 19,3 Mrd. 1 

Netto-Tonnenkilometer alpenquerend 23,6 Mio. 1 

Netto-Tonnenkilometer nicht alpenquerend 9,7 Mrd. 1 

Anzahl Trassen pro Jahr 14 606 2 

Anzahl Normalspurbahnen 189 3 

Anzahl EVU im Transit 5 4 

1 Stand 2012, Quelle: BfS
2 Stand 2013, Quelle: Geschäftsbericht Trasse Schweiz
3 Stand 2014, Quelle: TU-Verzeichnis BAV
4 Stand 2012, Quelle: VÖV
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Die Schiedskommission im Eisenbahnverkehr (SKE) besteht seit 
dem 1. Januar 2000 als unabhängige Behördenkommission. Sie 
wurde im Rahmen der Bahnreform 1 geschaffen, um den diskri-
minierungsfreien Zugang zum Schweizer Schienennetz zu über-
wachen und Streitigkeiten darüber zu beurteilen. Administrativ 
ist sie dem Generalsekretariat des Eidgenössischen Departe-
ments für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) 
angegliedert.

Die SKE übt im Wesentlichen drei Funktionen aus:

•	 Als Fachgericht entscheidet sie über Streitigkeiten im Zusam-
menhang mit dem diskriminierungsfreien Netzzugang. Sie 
kann seit Inkrafttreten der Bahnreform 2.2 am 1. Juli 2013 
bereits im Verdachtsfall ein Verfahren von Amtes wegen ein-
leiten.

•	 Als Wettbewerbsaufsicht (ex ante) überwacht sie aktiv den 
Markt, um die Diskriminierungsfreiheit zu gewährleisten.

•	 Im Rahmen der internationalen Kooperationen überwacht sie 
die Entscheide der Infrastrukturbetreiber der europäischen 
Güterverkehrskorridore 1 (Rotterdam/Antwerpen – Genua) 
und 2 (Rotterdam/ Antwerpen – Basel); sie ist weiter Mitglied 
der Independent Regulators Group IRG-Rail und Beobachterin 
im European Network of Rail Regulatory Bodies (ENRRB).

Die SKE versteht sich als die fachlich kompetente, wirkungsvolle 
und proaktive Behörde, die den diskriminierungsfreien Zugang 
zum Eisenbahnnetz überwacht. In dieser Funktion leistet sie 
einen bedeutenden Beitrag zur hohen Qualität des Schweizer 
Bahnsystems. Sie gewährleistet, dass die Rahmenbedingungen 
für einen fairen Wettbewerb auf dem Schienennetz eingehalten 
und nicht umgangen werden.

Kernaufgaben

Die Aufgaben der SKE sind in Art. 40abis Eisenbahngesetz (EBG) 
und im Geschäftsreglement der Schiedskommission im Eisen-
bahnverkehr festgelegt. Im Wesentlichen sind dies drei Aufga-
ben:

•	 Überprüfung und Gewährleistung des diskriminierungsfreien 
Netzzugangs durch Klageverfahren, Anzeigen sowie Untersu-
chungen von Amtes wegen

•	 Markt- und Diskriminierungsmonitoring

•	 Internationale Kooperationen: Koordination der Regulie-
rungsstellen der Güterverkehrskorridore 1 und 2, ENRRB und 
IRG-Rail

«2013 ist bei der SKE einiges 

in Bewegung gekommen. 

Unsere Kommission hat sich 

personell neu formiert, und 

unter anderem haben wir den 

Startschuss zum Aufbau eines 

Diskriminierungsmonitorings 

gegeben.»

  
Patrizia Danioth Halter, Präsidentin

Die Schiedskommission im Eisenbahnverkehr SKE
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Aufgabe Inhalt

1. Gewährleistung des diskriminierungsfreien Netzzugangs Überprüfung bzw. Entscheid über Streitigkeiten betreffend

•	 die Netzzugangsbedingungen gemäss Network Statement

•	 die Trassen- und Infrastrukturpreise

•	 die Netzzugangsvereinbarungen zwischen Infrastrukturbe-
treiberin und Eisenbahnverkehrsunternehmen

•	 das Bietverfahren gemäss Art. 12a der Netzzugangsverord-
nung

•	 die grenzüberschreitenden Entscheide der Infrastrukturbe-
treiber und des C-OSS / Corridor One-Stop-Shop der europäi-
schen Güterverkehrskorridore

Die SKE überwacht die diskriminierungsfreie Trassenvergabe der 
Infrastrukturbetreiberinnen SBB, BLS und SOB, sowie seit deren 
Gründung 2006 die Trasse Schweiz AG.

2. Markt- und Diskriminierungsmonitoring Die Wettbewerbsüberwachung im Bereich des Netzzugangs 
wird sich künftig auf die relevanten Diskriminierungspotenzia-
le konzentrieren. Zu diesem Zweck wird ein neues Diskriminie-
rungsmonitoring aufgebaut. 

3. Internationale Kooperationen •	 Koordination mit den Regulierungsstellen der Güterverkehrs-
korridore 1 und 2

•	 Aktive Kontaktpflege mit europäischen Regulierungsbehör-
den im Rahmen von ENRRB und IRG-Rail



8

Zusammensetzung der 

Kommission

Die SKE besteht aus sieben unabhängi-
gen, vom Bundesrat für die Amtsperiode 
2012 bis 2015 gewählten Kommissions-
mitgliedern. Sie üben ihre Tätigkeit im Ne-
benamt aus.

Wegen der geltenden Amtszeitbeschrän-
kung für die Mitglieder ausserparlamen-
tarischer Kommissionen gaben der lang-
jährige Präsident Andreas Herczog und 
Mitglied Monika Tschannen-Süess ihre 
Ämter per Ende 2012 ab. Neue Präsiden-
tin ab 1. Januar 2013 ist Patrizia Danioth 
Halter, lic.iur., Rechtsanwältin und Nota-
rin, LL.M. Als neues Mitglied wurde Ursu-
la Erb, Dr. oec. publ., ernannt.

Die fünf  weiteren Mitglieder wurden be-
reits im November 2011 für die Periode bis 
Ende 2015 gewählt.

Als Ausserparlamentarische Kommission / 
Behördenkommission des Bundes legt die 
SKE die Interessenbindungen ihrer Mit-
glieder offen. Sie sind unter folgendem 
Link einsehbar: http://www.admin.ch/
ch/d/cf/ko/index_10046_ib.html

Die SKE (von links nach rechts): Dr. Yves Putallaz, Santina Bevington 
(Leiterin Fachsekretariat), Dr. Ursula Erb, Prof. Dr. Matthias Finger 
(Vizepräsident), Patrizia Danioth Halter (Präsidentin), Peter Bösch, Barbara 
Klett, Werner Grossen
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Funktion Name Jahrgang Hintergrund

Präsidentin 
seit 2013

Patrizia Danioth Halter 1964 lic.iur., Rechtsanwältin und Notarin, LL.M., Altdorf

Vizepräsident 
seit 2004

Matthias Finger 1955 Professor EPFL, Croix-de-Rozon

Mitglied 
seit 2012

Peter Bösch 1956 Logistik-Experte, Binningen

Mitglied  
seit 2013

Ursula Erb 1967 Dr. oec. publ., Uhwiesen

Mitglied 
seit 2012

Werner Grossen 1961 dipl. Betriebswirtschafter NDS HF, Thierachern

Mitglied 
seit 2012

Barbara Klett 1962 Rechtsanwältin, LL.M. und Mediatorin, Luzern

Mitglied 
seit 2012

Yves Putallaz 1971 Dr. Ing. Génie civil EPFL, Vevey

Die Kommission wird unterstützt durch ein dreiköpfiges Fachse-
kretariat. Es wird geleitet von Santina Bevington, lic.iur. Weitere 
Mitarbeiterinnen sind Natalia Kulesza und Erika Gut.

Finanzen 

Die SKE ist administrativ an das Generalsekretariat des UVEK an-
gegliedert und verfügt über eine eigene Geschäftsstelle.

Der SKE stand im Berichtsjahr ein Budget von 602 600 CHF zur 
Verfügung. Effektiv ausgegeben wurden 461 138 CHF. Damit 
konnte der gesamte Personal- und Betriebsaufwand der SKE ge-
deckt werden.



10

Durch das Inkrafttreten der Bahnreform 2.2 per 1. Juli 2013 haben sich Aufgabenstel-
lung und Tätigkeit der SKE nachhaltig verändert. Mit den neuen Kompetenzen zur 
aktiven Marktüberwachung einerseits und zur Einleitung von Untersuchungen bei Ver-
dacht andererseits rückt die Kommission vermehrt in den Fokus von Wirtschaft, Politik 
und Öffentlichkeit. 

2013 wurden keine Klagen eingereicht. Es gingen jedoch zwei Anzeigen wegen allfäl-
liger Diskriminierungen ein. 

Tätigkeiten im Berichtsjahr

«Seit Mitte 2013 können 

wir auch von Amtes wegen 

Untersuchungen einleiten. 

Das eröffnet uns neue 

Möglichkeiten.»

Matthias Finger, Vizepräsident
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Untersuchungen von Amtes wegen

Besteht ein Verdacht auf Behinderung des diskriminierungsfreien 
Netzzugangs, ist die SKE verpflichtet, ein Verwaltungsverfahren 
durchzuführen. Sie führt Voruntersuchungen und leitet eine Un-
tersuchung von Amtes wegen ein, wenn sie hinreichende und 
begründete Anhaltspunkte auf eine Diskriminierung feststellt. 
Das Verfahren wird mit einem beschwerdefähigen Entscheid ab-
geschlossen (Art. 40abis Abs. 2 und 3 EBG). Aufgrund der fort-
schreitenden Liberalisierung haben sich der Wettbewerb und so-
mit im Gleichzug die Regulierungsaufgaben der SKE akzentuiert. 
Die SKE hat den Schwerpunkt ihrer Überwachungstätigkeit auf 
die Trassenpreisgestaltung und die Trassenvergabe gelegt. 

 

Stellungnahmen zu aktuellen Vorlagen

Die SKE verfasste im Berichtsjahr Stellungnahmen zur Vorlage 
EOBI (Expertengruppe Organisation Bahninfrastruktur) sowie zur 
Totalrevision des Gütertransportgesetzes. Sie nahm weiter teil 
an den Vernehmlassungen zu den Netznutzungskonzepten und 
Netznutzungsplänen sowie zur Änderung der Richtlinie Trassen-
zuteilung und Bietverfahren.

SKE-Ressorts

Um alle Mitglieder aktiv in die Kommissionsarbeiten einzu-
beziehen, wurden vier Ressorts (Recht, Überwachung Nicht-
diskriminierung und Trasse Schweiz, Marktüberwachung, 
Internationales) gebildet. In den Ressorts werden die Entschei-
dungsgrundlagen zu den jeweiligen Themen erarbeitet mit re-
gelmässigem Bericht an die Kommission.

•	 Ressort Recht 
Mitglieder: Barbara Klett, Matthias Finger

•	 Ressort Überwachung Nichtdiskriminierung und Trasse 
Schweiz 
Mitglieder: Werner Grossen, Peter Bösch

•	 Ressort Wettbewerbsaufsicht (Marktüberwachung) 
Mitglieder: Yves Putallaz, Ursula Erb, Werner Grossen, Bar-
bara Klett

•	 Ressort Internationales 
Mitglieder: Matthias Finger, Peter Bösch, Yves Putallaz

SKE-Präsidentin Patrizia Danioth wirkt in allen Ressorts mit. Un-
terstützt werden die vier Fachbereiche von der SKE-Geschäfts-
stelle.
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Projekte und Aktivitäten

Im Folgenden einige Beispiele für die Tätigkeit der SKE im Be-
richtsjahr:

Verhaltenskodex für die 

Kommissonsmitglieder

Der Verhaltenskodex ist ein wichtiger Beitrag, um die verfas-
sungsmässig garantierte Unabhängigkeit der SKE zu gewähr-
leisten. Als Behörde hängt ihre Glaubwürdigkeit und ihr guter 
Ruf wesentlich vom Vertrauen ab, das man ihr entgegenbringt. 
Jeder Anschein von Befangenheit ist zu vermeiden. Die SKE un-
tersteht nach Art. 40a Abs. 2 EBG in ihren Entscheiden keinen 
Weisungen des Bundesrates und des UVEK. Sie ist von den Ver-
waltungsbehörden unabhängig. Diese Unabhängigkeit ist wahr-
zunehmen und allfällige Interessenkonflikte sind zu vermeiden. 
Aus diesem Grund entschied die SKE, einen Verhaltenskodex zu 
erarbeiten, der die grundlegenden Verpflichtungen aufzeigt und 
sicherstellt, dass sie eingehalten werden.

Nichtdiskriminierende Trassenzuteilung im 

Jahresfahrplan

Die SKE überwacht die Aufgabe der Trasse Schweiz AG, eine 
nichtdiskriminierende Trassenzuteilung im Jahresfahrplan vorzu-
nehmen. Dazu hat sie die Vergabe der rund 14‘500 Trassenan-
träge im Jahresfahrplan 2014 – insbesondere die abgelehnten 
Trassenanträge und die Überlasteterklärung der Strecke Brig-
Iselle – stichprobenweise überprüft. Es wurden keine Unregel-
mässigkeiten festgestellt. Die SKE hat direkten Zugriff auf das 
Trassenbestelltool «Avis».



13

Systematische Begleitung des 

Trassenvergabeprozesses

Die SKE hat sich intensiv damit auseinander gesetzt, wie der Pro-
zess der Trassenvergabe künftig operativ enger und systematisch 
begleitet werden kann. Das Hauptaugenmerk liegt auf

•	 Der Identifikation von konfliktbehafteten Trassenanträgen

•	 Dem Verfolgen des Koordinationsprozesses

•	 Der Einhaltung der vom BAV vorgegebenen Termine der ein-
zelnen Prozessschritte

Internationale Trassenvergabeaufsicht

Die SKE engagiert sich hauptsächlich in der Interessenvertretung 
und -durchsetzung bei der Aufsicht und Überwachung der Tras-
senvergabe auf den zwei für die Schweiz relevanten internatio-
nalen Güterverkehrskorridoren. Ab April 2014 teilt der Corridor 
One-Stop-Shop (C-OSS) die Trassen auf dem gesamten Korridor 
zu. Bei Klagen gegen die Entscheide des C-OSS ist neu die SKE 
als Fachgericht zuständig, soweit der Zugang zum Schweizer 
Schienennetz betroffen ist. In den übrigen Fällen ist die SKE ge-
halten, in der Entscheidungsfindung mitzuwirken und dabei die 
schweizerischen Interessen an einem optimalen Funktionieren 
der Korridore zu wahren. Es galt Zuständigkeit, Aufgaben und 
Verfahren der SKE zu regeln.

Diskriminierungsmonitoring und 

Wettbewerbsüberwachung

Schon seit 2010 befasst sich die SKE mit einer proaktiven Über-
wachung des Eisenbahnmarktes. Diese war zunächst auf wirt-
schaftliche Faktoren fokussiert und beschrieb wettbewerbs-
relevante Ereignisse des jeweiligen Jahres. Ein entsprechendes 
Dokument wurde durch das Institut für Verkehrsplanung und 
Transportsysteme (IVT) der ETH Zürich erstellt. 

Die Bahnreform 2.2 im letzten Jahr wurde zum Anlass genom-
men, um dieses Monitoring weiterzuentwickeln. Anstatt sich auf 
allgemeine Ereignisse zu konzentrieren, wird die SKE zukünftig 
gezielt Ereignisse erfassen, die auf Diskriminierung hinweisen. 
Eine Forschungsmitarbeiterin der SKE wurde mit der Ausarbei-
tung einer geeigneten Überwachungsmethodologie beauftragt. 
Es gilt, zunächst die Diskriminierungspotenziale zu identifizieren, 
welche für die Schweiz am relevantesten sind. Hiernach kann ein 
Monitoring aufgestellt werden, das diese systematisch aufdeckt.
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Güterkehrverkehrskorridore 1 und 2 

Die EU hat mit der Verordnung (EU) Nr. 913/2010 «zur Schaffung 
eines europäischen Schienennetzes für einen wettbewerbsfähi-
gen Güterverkehr» neun europäische Güterverkehrskorridore 
festgelegt. Sie dienen der grenzüberschreitenden Förderung 
des Schienengüterverkehrs und unterstützen damit, soweit es 
die Schweiz betrifft, den in der Bundesverfassung verankerten 
Verlagerungsauftrag im Transitverkehr.

Die Schweiz ist von zwei Güterverkehrskorridoren betroffen:

•	 Güterverkehrskorridor 1: Rhine-Alpine (Zeebrugge/Antwer-
pen/Rotterdam – Gotthard /Lötschberg – Genua); 

•	 Güterverkehrskorridor 2: North Sea-Mediterranean (Rotter-
dam - Antwerpen – Luxemburg – Metz – Dijon – Lyon/Basel).

Die Schweiz erstellt, unterhält und betreibt die für das Funkti-
onieren der Güterverkehrskorridore 1 und 2 wesentlichen Ab-
schnitte. In beiden Korridoren ist die Anbindung an wichtige 
Umschlagseinrichtungen wie See- und Binnenbahnhöfe, Ter-
minals des kombinierten Verkehrs oder grosse Rangieranlagen 
sichergestellt. Es betrifft dies namentlich die Basler Rheinhäfen 
und den Rangierbahnhof Muttenz.

Corridor One-Stop-Shop

Anstelle einer nationalen Trassenvergabe teilt auf dem gesam-
ten Güterverkehrskorridor eine einzige Stelle, der Corridor One-
Stop-Shop (C-OSS), die Trassen grenzüberschreitend zu. Dabei 
werden ausschliesslich die von den nationalen Trassevergabe-
stellen angebotenen Trassen, die sogenannten pre-arranged 
train paths (vorab vereinbarte Zugtrassen), durch den C-OSS 
vergeben. Gegen Entscheide des C-OSS kann ein Rechtsmittel 
ergriffen werden. Zuständig zum Entscheid ist die Regulierungs-
stelle des Staates, in welchem der C-OSS seinen Sitz hat. Für 
den Güterverkehrskorridor 1 ist dies die Bundesnetzagentur in 
Bonn, für den Güterverkehrskorridor 2 das Institut Luxembour-
geois de Régulation in Luxembourg. Vorbehalten bleiben jedoch 
Klagen an die nationale Regulierungsstelle, wenn sie nur ein 
nationales Territorium betreffen. Auf der Basis der Verordnung 
(EU) Nr. 913/2010 haben die Regulierungsstellen der Güterver-
kehrskorridore 1 und 2 - nämlich Belgien, Luxemburg, Deutsch-
land, Italien, die Niederlande und Frankreich -  in je einer Ko-
operationsvereinbarung die Zuständigkeit und Zusammenarbeit 
im Falle von Klagen sowie die Aufsichtsaufgaben geregelt. Die 
SKE konnte die Vereinbarungen aus staatsrechtlichen Gründen 
nicht unterzeichnen, hat jedoch in einem Letter of Intent die Zu-
sammenarbeit bei Klageverfahren zugesichert. Damit wird das 
diskriminierungsfreie Funktionieren der Güterverkehrskorridore 
gewährleistet, soweit die nationale Zuständigkeit gegeben ist. 

Die SKE nimmt an den Koordinationssitzungen der Regulie-
rungsstellen der Güterverkehrskorridore 1 und 2 teil.

Internationales Engagement
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Güterverkehrskorridore 1 und 2, welche die Schweizer Infrastrukturnetze miteinschliessen

(© 2009 Google Maps TM – Kartendaten © 2009 Tele Atlas)
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Eine kohärente und wirkungsvolle Wettbewerbsaufsicht ist in 
einem integrierten Bahnsystem, wie es die Schweiz kennt, eine 
wesentliche Rahmenbedingung, um die Zielsetzungen der Bahn-
reform 2.2 zu erreichen. Soll der Zugang zu einer monopolisti-
schen und intensiv genutzten Infrastruktur möglichst gleichwer-
tig erfolgen, muss bei künftigen Reformen und Liberalisierungen 
auf dem schweizerischen Eisenbahnmarkt deshalb der Kompe-
tenzbereich des Regulators im Gleichschritt erweitert werden. 
Die Expertengruppe Organisation Bahninfrastruktur (EOBI) hat 
in ihrem Bericht vorgeschlagen, die Kompetenzen und Aufgaben 
der SKE zu erweitern, insbesondere bei der Umsetzung der Un-
terhalts- und Erneuerungsplanung der Infrastruktur sowie beim 
Zugang zu den sogenannten «essential facilities» wie Rangier-
bahnhöfe und Umschlaganlagen. Dies ist unabdingbar zur Stär-
kung des Wettbewerbs, der sich auch künftig im Güterverkehr 
intensivieren wird. Mit der Vernehmlassungsvorlage des Güter-
transportgesetzes beabsichtigt der Bund, künftig ebenfalls den 
diskriminierungsfreien Zugang zu denjenigen Güterverkehrs-
anlagen zu gewährleisten, die finanziell von der Eidgenossen-
schaft gefördert werden. Die SKE soll als Wettbewerbsbehörde 
deshalb über den fairen und chancengleichen Zugang zu diesen 
Anschlussgeleisen und Umschlagsanlagen wachen.

2014 werden auch die ersten Erfahrungen mit dem Funktionie-
ren der europäischen Güterverkehrskorridore vorliegen, an deren 
Schaffung die Schweizer Behörden und Eisenbahnunternehmen 
massgeblich beteiligt waren. Die SKE ist dabei zur Kooperation 
mit den europäischen Regulatoren verpflichtet. Zielsetzung ist, 
die Aufsicht und Überwachung der Trassenzuteilung auf diesen 
Korridoren zu koordinieren und damit das Funktionieren der in-
ternationalen Güterverkehrskorridore zu fördern. 

Die SKE steht vor vielfältigen, aber auch spannenden Herausfor-
derungen, denen sie sich engagiert und kompetent stellen wird.

Ausblick

«Die Bahninfrastruktur 

wird immer intensiver 

genutzt. Als kohärente 

und wirkungsvolle 

Überwachungsbehörde 

kontrolliert die SKE den 

fairen und chancengleichen 

Zugang zu den knappen 

Ressourcen.»

Patrizia Danioth Halter, Präsidentin
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